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allen vnd Ewer jeden beſunder freundlich beſchulden , vnd gnäadiglich

erkennen , vnd das vnſerm gnädigſten Herren dem Römiſchen Künig au

aller Willigkeit von euch ſagen vnd verkünden . Zu wahrem Vrkund

aller vorgeſchribner Sach , ſo haben Wir vnſer Inſigel auf den Brief

heiſsen henken vnd geben ze Baſel am Sanct Johannes , des Baptiſten

Abend , Anno Domini milleſimo quadringenteſimo triceſimo ſecundo .

( . 8 )

SIGISMUNDUS IMPERATCOR WILHELMO MARCHIONI

HOCHBERGA - SAUSENBERGENSIOMNIAPRIVILEGIA

CONFIRMAT .

ANN 0 MCCCCXXXIV .

Ex Tabulario Badenſi .

W. I Sigmund von Gottes Gnaden , Römiſcher Kaiſer , zu allen

Zeiten Mehrer des Reichs , vnd zu Hungarn , zu Beheim , Dal -

matien , Croatien &c . Künig , bekennen vnd tun kundt offenbar mit

dieſem brief allen den , die Ihn ſehen oder hören leſen , Wann vnſs der

Wohlgeborn Marggrav Wilhelm von Hochberg zu Rötelen vnd Suſen -

berg , vnſer Rate vnd des Richs lieber getrewer demütiglich gebethen

hat , das wir Ihm alle vnd jegliche ſine Gnaden , Freiheite , Rechte ,



—

HIST . Z ARINGO - BAPDENSIS . 187

Herkommen , Briefe , Privilegia vnd Handveſten , die ſine vordern vnd

er von vnſern vorfahren an dem Riche Römiſchen Kayſsern vnd Küni -

gen erworben vnd herbracht haben , au vernewen , 2u beſtettigen vnd

zu confirmiren , gnadiglich geruchten , des haben Wir angeſehen ſolch

ſein demutige beete vnd auch ſtete , willige vnd getrewe Dienſte , die

deſselben Marggraf Wilhelms vordern vnd er vnſern vorfahren an dem

Riche oft vnd dike nutzlich vnd vnverdroſsenlich getan haben vnd Er

vnſs vnd dem Riche täglich tut vnd fürbaſs tun ſoll vnd mag in küũnfti -

gen Zeiten vnd haben Ihm darumb mit wolbedachtem Mute , gutem

Rate , vnſer vnd des Reichs Fürſten , Graven , Edlen vnd getrewen vnd

rechter Wiſsen alle vnd jegliche vorgenante Genade , Freiheite , Rechte ,

Herkommen , Briefe , Privilegia vnd Handveſten , die ſine vordern vnd

er von vnſern vordern an dem Riche , Römiſchen Keyſern vnd Künigen

erworben vnd herbracht haben , in allen ihren Punkten , Artikeln vnd

Meynungen als die von Worte zu Worte luttend vnd begriffen ſind ,

glicher Wiſse , als die mit einander oder ſunderlich in dieſem Unſerm

Briefe geſchriben ſtunden , genadiglich vernewet , beſtättiget vnd con -

firmiret , vernewen , beſtättigen vnd confirmiren Im auch die in Kraft

difs Briefs von Römiſcher Keyſerlicher Macht , Vollkommenheit vnd

meynen , ſetzen vnd wollen , daſs er fürbaſs mehre dabey belieben vnd

der auch an allen enden gebruchen vnd genieſsen ſolle vnd möge von

Allermenglich vngehindert vnd Wir gebieten auch darumb allen vnd

jeglichen Fürſten Geiſtlichen vnd Werntlichen , Grafen , Freyen , Rit -

tern vnd Knechten , Landrichtern , Richtern , Landvögten , Ambtleu -

ten , Schultheiſsen , Burgermeiſtern , Räten vnd Gemeinden vnd ſuſt

allen andern vnſern vnd des Richs vntertanen vnd getruwen ernſtlich
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vnd veſtiglich mit dieſem Briefe , daſs Sie den vorgenannten Marggraf

Wilhelm vnd ſyne erben an den vorgenannten ſinen Genaden , Frihei -

ten , Rechten , Herkommen , Briefen , Privilegien vnd Handveſten an

ihren Punkten , Articuln vnd Meynungen fürbaſs mehr nicht hindern

oder irren in dhein Wiſe , ſunder in der vngehindert vnd vngeirret ge -

pruchen vnd genieſsen laſsen ſollen , bey vnſern vnd des Richs Hulden

vnd Verlieſung ſolcher Pone in den obgenannten vnſern vorfahren Brie -

fen vnd Privilegien begriſſen , Mit Vrkund diſs briefs verſigelt mit vn -

ſern Kayſerlichen Majeſtat Inſiegel . Geben Zzu Baſel , nach Criſtus Ge -

burte , vierzehen hundert Jahre vnd darnach in dem vier vnd dreiſigi -

ſten Jahre am nechſten Freitag vor Sanct Georgen tag des heiligen Rit -

ters , vnſer Riche des Hungriſchen im acht vnd vierzigiſten des Römi -

ſchen im vier vnd zwenzigiſten , des Beheimiſchen im vierzehenden

vnd des Keyſerthumbs im erſten Jahren . f
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